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GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND (GVV) HOHENLOHER EBENE

4. ÄNDERUNG DER 4. FORTSCHREIBUNG FLÄCHENNUTZUNGSPLAN

VORENTWURF VOM 18.11.2018

SYNOPSE VOM 05.09.2019

BEWERTUNG DER EINGEGANGENEN BEDENKEN UND ANREGUNGEN ÖFFENTLICHER BELANGE
IM ZUGE DER FRÜHZEITIGEN BEHÖRDEN- UND BÜRGER BETEILIGUNG GEMÄSS § 3 ABS. 1 UND § 4 ABS. 1 BAUGB
VOM 02.05.2019 BIS 03.06.2019



GVV Hohenloher Ebene, „4. Änderung der 4. Fortschreibung Flächennutzungsplan“ Synopse (Teil 1)

Stellungnahmen der Bürger zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung nach §3 (1) BauGB Seite 2 von 26
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TEIL 1 FRÜHZEITIGE BÜRRGERBETEILIGUNG NACH § 3 (1) BAUGB

In den Rathäusern der Gemeinde Kupferzell, der Stadt Neuenstein und der Stadt Waldenburg sind keine Stellungnahmen von Bürgern eingegangen.

FOLGENDE BÜRGER HATTEN BEDENKEN UND ANREGUNGEN:

BEDENKEN UND ANREGUNGEN VON BÜRGERN BEDEN-
KEN

Es liegen keine Stellungnahmen von Bürgern vor.
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TEIL 2 FRÜHZEITIGE BEHÖRDENBETEILIGUNG NACH § 4 (1) BAUGB

FOLGENDE TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE HATTEN KEINE BEDENKEN:

TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE VERWEIS
AN

BETROFFEN KEINE
BEDEN-

KEN1 Stadt Öhringen X

2 Gemeindeverwaltung Pfedelbach X

3 Gemeindeverwaltung Zweiflingen X

4 Gemeinde Michelfeld X

5 CSG GmbH X

6 Transnet BW X

7 Industrie und Handelskammer (IHK) X

8 Handwerkskammer X

9 Zweckverband Wasserversorgung Nord-Ost Württemberg X

10 Staatliches Vermögens- und Hochbauamt X

11 Bauernverband X

12 Landratsamt Schwäbisch Hall X

13 DB Service Immobilien GmbH X

14 terranets bw X

15 Polizeidirektion Künzelsau

16 Unitymedia Kabel BW X
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FOLGENDE TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE HABEN KEINE STELLUNGNAHME ABGEGEBEN:

TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE

1 Stadtverwaltung Forchtenberg

2 Stadtverwaltung Niedernhall

3 Stadtverwaltung Künzelsau

4 Gemeindeverwaltung Untermünkheim

5 Gemeindeverwaltung Braunsbach

6 Stadtverwaltung Schwäbisch Hall

7 Gemeindeverwaltungsverband „Mittleres Kochertal“

8 Zweckverband Gewerbepark

9 Bundesagentur für Arbeit

10 Katholische Kirche

11 Evangelisches Verwaltungszentrum in Öhringen

12 Neuapostolische Kirche

13 Naturpark Schwäbisch Fränkischer Wald e.V.

14 Deutscher Hängegleiterverband e.V. im DAeC

15 Bund für Umwelt und Naturschutz e.V. (BUND)

16 Weinbauverband Württemberg e.V.

17 Landesnaturschutzverband (LNV)

18 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei
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FOLGENDE TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE HATTEN BEDENKEN UND ANREGUNGEN:

TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE BEDENKEN U.
ANREGUNGEN

1 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz Dienstleistungen der Bundeswehr X

2 Netze BW GmbH X

3 Deutsche Telekom Technik GmbH X

4 Bundesnetzagentur X

5 Regierungspräsidium Tübingen -Forst BW X

6 Regierungspräsidium Freiburg LGRB Baden-Württemberg

7 Landratsamt Hohenlohekreis, Umwelt- und Baurechtsamt X

8 Regionalverband Heilbronn-Franken X

9 Regierungspräsidium Stuttgart Referat 21 X

Die Stellungnahmen der TÖB mit Bedenken und Anregungen werden nachfolgend aufgeführt.
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Nr. Datum T Ö B Stellungnahme Abwägungsvorschlag
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1 03.06.2019 Bundesamt für
Infrastruktur,
Umweltschutz
und Dienstleis-
tungen der Bun-
deswehr

Kenntnisnahme und Erwiderung
Der Verlauf des Hubschraubertieffluggebietes untersteht der militä-
rischen Geheimhaltung und darf graphisch in den Unterlagen nicht
dargestellt werden. Nach Einsicht der Unterlagen beim Landratsamt
Hohenlohekreis, ist der grobe Verlauf der Hubschraubertiefflugstre-
cken im Planungsgebiet jedoch bekannt. Die Tiefflugstrecke verläuft
nördlich von Goggenbach und Feßbach in Ost-West Richtung. Da
die Solaranlage des Solarparks Rüblingen nach Süden ausgerichtet
ist, besteht für diese in Ost-West-Richtung verlaufende Tiefflugstre-
cke keine Gefährdung durch eine Blendwirkung.

Zudem mündet östlich von Rüblingen eine in Nord-Süd-Richtung
verlaufende Tiefflugstrecke in die oben genannte in Ost-West-
Richtung verlaufende Tiefflugstrecke. Diese in Nord-Süd-Richtung
verlaufende Strecke orientiert sich grob am Lauf des Kochers. Die
Tiefflugstrecke benutzt jedoch die Tallage des Koches als grobe
Orientierung. Die PV-Anlage befindet sich jedoch auf der Hochflä-
che in einem Abstand von ca. 1,5 km zum Talraum des Kochers.
Eine Blendwirkung kann daher für von Süden nach Norden fliegen-
de Hubschrauber nicht eintreten.
Es ist auch anzumerken, dass der Solarpark am äußeren Rand des
1,5 km breiten Sicherheitskorridor entlang der beiden Tiefflugstre-
cke liegt.

Weiterhin hat das Referat 46.2 – Luftverkehr und Luftsicherheit des
Regierungspräsidiums Stuttgart in seiner Stellungnahme vom
23.07.2019 im Zuge der 2. Änderung der 4. Fortschreibung FNP GVV
Hohenloher Ebene (Freiflächenphotovoltaikanlage Haldenäcker in
Neuenstein-Untereppach) die Blendwirkung von PV-Anlagen wie
folgt beurteilt: „Aus luftrechtlicher Sicht können wir ihnen mitteilen,
dass aus unserer Sicht keine Bedenken gegen das Vorhaben beste-
hen. Es darf davon ausgegangen werden, dass die Blendwirkung von
Photovoltaikanlagen auf Flugzeuge sehr gering ist. Dachfenster
reflektieren dagegen wie ein Spiegel. Die Absorption bei Photovolta-
ikanlagen beträgt mehr als 90% des Lichteintrages.“

Dies ist bei der Beurteilung zu berücksichtigen.
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zu 1 03.06.2019 Bundesamt für
Infrastruktur,
Umweltschutz
und Dienstleis-
tungen der Bun-
deswehr

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme
Anregung betrifft Bauantragsverfahren und Bebauungsplanverfah-
ren und ist in diesen beiden Verfahren inhaltlich abzuhandeln.
In Abstimmung mit dem Baurechtsamt des Landratsamt Hohenlo-
hekreis ist das Blendgutachten und die Begründung des Bebau-
ungsplanes um das Thema Hubschraubertieffluggebiet und mögli-
che Blendwirkung gemäß der obigen Abwägung zu ergänzen. Es ist
aufzunehmen, dass keine Blendwirkung durch die PV-Anlage ent-
steht.
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2 20.05.2019 Netze BW GmbH

Kenntnisnahme und Erwiderung
Die 220-kV-Leitung wurde in den Bebauungsplan aufgenommen.
Die Leitung sowie der Schutzstreifen sind vom Bebauungsplan nicht
betroffen.

Kenntnisnahme und Erwiderung
Die Masten sind vom Bebauungsplan nicht betroffen.

Kenntnisnahme und Erwiderung
Die Leitung sowie der Schutzstreifen sind vom Bebauungsplan und
dem Sondergebiet nicht betroffen.
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zu 2 20.05.2019 Netze BW GmbH

Kenntnisnahme
Die Leitung sowie der Schutzstreifen sind vom Bebauungsplan und
dem Sondergebiet nicht betroffen.

Kenntnisnahme
Die Bauleitplanung (Solarpark Rüblingen) ist mit dem Raumord-
nungsverfahren vereinbar

Kenntnisnahme
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zu 2 20.05.2019 Netze BW GmbH Kenntnisnahme
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3 09.05.2019 Deutsche Tele-
kom Technik
GmbH

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme und Erwiderung Die Telekommunikationslinie liegt
weit außerhalb des Plangebietes. Wir sehen somit keine Betroffen-
heit.

Kenntnisnahme
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zu 3 09.05.2019 Deutsche Tele-
kom Technik
GmbH
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4 06.05.2019 Bundesnetzagen-

tur

Kenntnisnahme
(keine Beeinträchtigung von Richtfunkstrecken, da Anlage < 20 m.

Kenntnisnahme (kein Schutzbereich für Messeinrichtung betroffen)

Kenntnisnahme und Berücksichtigung
Der Standort und die Leistung der Anlage wird an die BNetzA ge-
meldet.

Kenntnisnahme und Berücksichtigung

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme
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zu 4 06.05.2019 Bundesnetzagen-

tur
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5 28.05.2019 Regierungspräsi-

dium Tübingen

Forst BW

Kenntnisnahme und Erwiderung

Die Darstellung ist überholt. Im Bereich der Planung findet
seit Jahrzehnten ein Rohstoffabbau statt.



GVV Hohenloher Ebene, „4. Änderung der 4. Fortschreibung Flächennutzungsplan“ Synopse (Teil 2)

Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange im Zuge der frühzeitigen Behördenbeteiligung nach §4 (1) BauGB Seite 16 von 26

Nr. Datum T Ö B Stellungnahme Abwägungsvorschlag

P:\04\PKS\04PKS19052_4Aenderung_4FS_FNP\323_FPlan_Vorentwurf\05_Beteiligung\Synopse\04zso18095_sy01b_4 teAend4teFS_§3Abs.1.docx

zu 5 28.05.2019 Regierungspräsi-

dium Tübingen

Forst BW

Kenntnisnahme und Klärung
Die Untere Forstbehörde hatte gemäß dem Telefonat am
06.08.2019 keine Bedenken und sieht die Waldbelange als nicht
berührt an (siehe auch interne Stellungnahme der unteren Forstbe-
hörde vom 03.06.2019). Der dargestellte Bodenschutzwald ist seit
Jahrzehnte überholt.

Stattgegeben
der Rekultivierungsplan wird der höheren Forstbehörde zugesen-
det. Eine Wiederaufforstung ist nicht vorgesehen.

Stattgegeben der Rekultivierungsplan wird vorgelegt

Kenntnisnahme und Erwiderung es sind keine Ausgleichsmaßnah-
men innerhalb des Waldes vorgesehen.

Kenntnisnahme und Erwiderung
Das Landratsamt (untere Naturschutzbehörde) beurteilt den Sach-
verhalt wie folgt: „Das Steinbruchgelände ist bereits heute um-
zäunt. Insofern ist bereits heute der Korridor unterbrochen. Durch
den Betrieb der Solaranlage wird sich an der Situation nichts än-
dern“.
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zu 5 28.05.2019 Regierungspräsi-

dium Tübingen

Forst BW

Kenntnisnahme und Rückmeldung

Kenntnisnahme
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6 22.05.2019 Regierungspräsi-

dium Freiburg

LGRB Baden-

Württemberg

Kenntnisnahme keine rechtlichen Vorgaben betroffen

Kenntnisnahme durch das Vorhaben werden keine eigene Planun-
gen und Maßnahmen berührt
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zu 6 22.05.2019 Regierungspräsi-

dium Freiburg

LGRB Baden-

Württemberg

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme
Der Verweis auf die im Bebauungsplanverfahren abgegebene Stel-
lungnahme wird zu Kenntnis genommen.

Kenntnisnahme keine Bedenken aus bodenkundlicher Sicht
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zu 6 22.05.2019 Regierungspräsi-

dium Freiburg

LGRB Baden-

Württemberg

Kenntnisnahme keine Bedenken aus rohstoffgeologischer Sicht

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme keine Bedenken aus hydrogeologischer Sicht

Kenntnisnahme keine Bedenken aus bergbehördlicher Sicht

Kenntnisnahme eventuelle Betroffenheit von Geotop Nr. 9187

Kenntnisnahme
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zu 6 22.05.2019 Regierungspräsi-

dium Freiburg

LGRB Baden-

Württemberg

Kenntnisnahme
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7 03.06.2019 Landratsamt
Hohenlohekreis,
Umwelt- und
Baurechtsamt

Stattgegeben Die Ziffer 4 der Begründung wird entsprechend der Anregung
wie folgt geändert: nach Beendigung der Photovoltaiknutzung wird im FNP
die ursprüngliche Darstellung (Fläche für Abgrabungen und Aufschüttungen)
wiederverwendet.
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8 20.05.2019 Regionalverband
Heilbronn-
Franken

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme
Aufgrund des Vorliegens eines genehmigten Rekultivierungsplanes
ist das Vorhaben mit den Zielen der Raumordnung vereinbar.

Kenntnisnahme und Klärung Die Betroffenheit der Trasse für Hoch-
spannungsleitungen > 110 kV wird mit dem jeweiligen Leitungsträ-
ger überprüft. Die 220-kV-Leitung der NetzeBW wurde in den Be-
bauungsplan aufgenommen. Die Leitung sowie der Schutzstreifen
sind vom Bebauungsplan nicht betroffen.
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zu 8 20.05.2019 Regionalverband
Heilbronn-
Franken

Kenntnisnahme und Erwiderung
der geplante Trassenkorridor der 110-kV-Leitung zwischen Kupfer-
zell und Rot am See wird zur Kenntnis genommen. Gemäß der
Stellungnahme der NetzeBW vom 20.05.2019 ist die Bauleitplanung
(Solarpark Rüblingen) ist mit dem Raumordnungsverfahren verein-
bar.

Kenntnisnahme und weitere Beteiligung

Kenntnisnahme
und Mitteilung der Rechtverbindlichkeit der Planung
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9 03.06.2019 Regierungs-
präsidium
Stuttgart, Abtei-
lung Wirtschaft
und Infrastruktur

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme
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zu 9 03.06.2019 Regierungs-
präsidium
Stuttgart, Abtei-
lung Wirtschaft
und Infrastruktur

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme
Planung steht dem PS 3.5.1 nicht entgegen, da der Abbau bereits
abgeschlossen ist und nunmehr rekultiviert wird.

Kenntnisnahme und Erwiderung
Gemäß der Stellungnahme der NetzeBW vom 20.05.2019 ist die
Bauleitplanung (Solarpark Rüblingen) ist mit dem Raumordnungs-
verfahren vereinbar.

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme


